
3&4/2024Jubiläumsausgabe

Rückblick und Herausforderungen

In sechs Fachartikeln und in sechs Gesprächs-
dialogen schauen wir zurück und diskutieren 
aktuelle Herausforderungen im Suchtbereich

Ausblick und Wünsche für die Zukunft

Welche Wünsche und Möglichkeiten bestehen für 
die Suchthilfe, die Prävention, die Suchtpolitik, die 
Schadensminderung und die (Ent-)Stigmatisierung

In
te

rd
is

zi
p

lin
är

e 
Fa

ch
ze

it
sc

h
ri

ft
 

d
er

 S
uc

h
ta

rb
ei

t 
un

d
 S

uc
h

tp
ol

it
ik

3&4/2024Jubiläumsausgabe

Rückblick und Herausforderungen

In sechs Fachartikeln und in sechs Gesprächs-
dialogen schauen wir zurück und diskutieren
aktuelle Herausforderungen im Suchtbereich

Ausblick und Wünsche für die Zukunft

Welche Wünsche und Möglichkeiten bestehen fü
die Suchthilfe, die Prävention, die Suchtpolitik, d
Schadensminderung und die (Ent-)Stttttttttttttttttttigigigggggggggigigggigiggggigiggiigigigigigigggggggggggggggmatisieru

t

r
ie
ng



Inhalt
4 Psychiatrie und Sucht: Ein historischer Rückblick auf 

 50 Jahre SuchtMagazin

 Nando Quagliati

12 «Sucht ist eine normale Erkrankung wie jede andere auch!»

 Fachgespräch mit Christina Rummel und Hans-Jürgen Rumpf

16 Herausforderungen einer künftigen Suchtpolitik

 Marcel Krebs, Toni Berthel, Silvia Gallego

24 Die Schweiz soll wieder vorangehen – mit kleinen, aber mutigen 

Schritten

 Fachgespräch mit Stefanie Knocks und Felix Gutzwiller

30 Von der Drogen- zur Suchtprävention: Denkmuster, Meilensteine 

und aktuelle Herausforderungen

 Christa Berger, Stephanie Stucki

36 «Man weiss heute viel besser, welche Elemente der Prävention 

wirken und welche Elemente nicht wirken.»

 Fachgespräch mit Marie-Noëlle McGarrity und Christian Ryser 

42 Schadensminderung: gestern – heute – morgen

 Dominique Schori, Florian Meyer

48 «Wir müssten alle Bereiche von der Prävention über die Intervention 

und Therapie bis hin zur Repression unter Schadensminderungs- 

aspekten anschauen.»

 Fachgespräch mit Terry Helfer und Thilo Beck

54 Zur Zukunft der Suchthilfe

 Irene Abderhalden, Marcel Krebs

62 Von der Drogenpolitik zu einem substanz- und suchtformen-

übergreifenden Suchtverständnis

 Fachgespräch mit Simona De Berardinis und Regine Steinauer

70 «Die Drogenszene im Jugendheim»:     

Zwischen den Pfeilern der Viersäulenstrategie

 Gisela Hauss
 

76 Von familiären Gemeinschaften      

zur individualisierten Sozialtherapie

 Fachgespräch mit Gabriela Graber und Severin Seifried

83 Podcast zum Thema: 

 Die Geschichte der Prohibition in Deutschland 

 Stefanie Bötsch

84, 88 Fazit.

 ForschungsSpiegel von Sucht Schweiz

 Was können wir aus der Crack-Krise in Genf lernen?    
50 Jahre SuchtMagazin – 10 Jahre Forschungsspiegel «Fazit» –    
Wie die Suchtforschung zur Suchtpolitik beitragen kann   

94 Newsfl ash

95, 96 Bücher

97 Veranstaltungen



50 JAHRE SUCHTMAGAZIN

54

Seit der erfolgreichen Etablierung der Vier-Säulen-Politik wurde die Suchthil-

fe zwar konzeptuell weiterentwickelt, die (Finanzierungs-)Strukturen und die 

gesetzlichen Grundlagen jedoch kaum den aktuellen Herausforderungen ange-

passt. Wie uns der Rückblick auf die Anfänge der professionellen Suchthilfe 

lehrt, sollten die Weiterentwicklungen (wieder verstärkt) unter Einbezug der 

Betroffenen und auf Grundlage entsprechender Forschung sowie durch Koope-

rationen zwischen verschiedenen Akteur:innen und Professionen erfolgen.
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Vier-Säulen-Politik und Professio-

nalisierung der Suchthilfe im Rück-

blick

Mit der Ausbreitung öffentlicher Dro-
genszenen Ende der 1960er-Jahre in 
verschiedenen grösseren Städten der 
Schweiz erfuhr der Bereich der illegali-
sierten Drogen zunehmend politische 
Aufmerksamkeit – nachdem bis dahin 
Alkohol das Hauptthema der Suchthilfe 
und der Suchtpolitik war. Anfangs der 
1970er-Jahre entstanden die ersten An-
laufstellen für Drogenkonsument:innen 
(Drop-in), gefolgt von den ersten so-
zialtherapeutischen Einrichtungen. Es 
kam die Befürchtung einer landesweiten 
Drogenepidemie und steigender Drogen-
kriminalität auf (Grob 2017: 6f.). Die Re-
vision des Betäubungsmittelgesetzes von 
1975 war eine Antwort auf diese «besorg-
niserregende Entwicklung in den letzten 
Jahren», so der Bundesrat in seiner Bot-
schaft (Bänziger et al. 2022: 47). Diese 
Revision führte zu einem Ausbau der 
Repression, wobei nicht nur der Handel, 
sondern auch der vorsätzliche Drogen-
konsum unter Strafe gestellt wurde. 
Gleichzeitig erfolgte die Einführung der 
Säule Therapie und Prävention – da-
mit war die Dreisäulenpolitik etabliert 
(Dobler et al. 2013: 161). Die Therapien 
orientierten sich an der Abstinenz, wäh-
rend in der Prävention auf Abschreckung 
gesetzt wurde. Die Drogenproblematik 
verschärfte sich weiter und ging in den 
1980er-Jahren zudem mit dem Aufkom-

des Bundes. Der Ausbau und v. a. die Ko-
ordination der Suchthilfe wurde durch 
die Einführung neuer politischer Struk-
turen2 unterstützt, welche es ermöglich-
ten, dass Städte, Kantone, Bund und ver-
schiedene Akteure aus dem Suchtbereich 
ihre Aktivitäten zunehmend koordiniert 
planen und bedarfsgerechter umsetzen 
konnten (Simmel 2008). 

In den Anfängen der Schadensmin-
derung waren diese Angebote aufgrund 
des prekären Gesundheitszustandes der 
Konsumierenden vorwiegend medizi-
nisch ausgerichtet. Mit der Einführung 
der obligatorischen Grundversicherung 
(1996) diversifizierten sie sich jedoch 
aufgrund der verbesserten Grundver-
sorgung der Klient:innen. Fortan lag der 
Fokus nicht mehr nur auf den medizini-
schen Dienstleistungen, sondern auch 
auf der Integration und Koordination 
weiterer psychosozialer Unterstützungs-
angebote wie aufsuchende Gassenarbeit, 
Notschlafstellen, teilbetreutes Wohnen, 
schadensmindernde Angebote in Ge-
fängnissen sowie Arbeitsintegrations-
projekte (Schicker & Inauen 2021). 
Diese Entwicklung fand vorwiegend in 
der Deutschschweiz statt. In der fran-
zösischsprachigen Schweiz gab es keine 
vergleichbaren offenen Drogenszenen 
(Bänziger et al. 2022: 291). In Kombina-
tion mit der Versorgung mit Methadon 
und später dann auch mit Heroin3 trug 
dies wesentlich dazu bei, dass einer 
Mehrheit der Drogenkonsumierenden 

men von HIV/Aids einher, was starke 
Befürchtungen auslöste. Im Umgang 
mit HIV/AIDS etablierte sich erstmals 
ein schadensminimierender Ansatz. Mit 
«Safer Sex Botschaften» wurde nicht 
der Verzicht (Abstinenz) auf Sexualität, 
sondern einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang damit proklamiert (Molmar 
2019).

Paradigmenwechsel zur Schadens-

minderung in den 1980er- und 

1990er-Jahren

Mit der Entstehung der Schadensmin-
derung wird Drogenkonsum als Fakt 
akzeptiert und der Fokus daraufgelegt, 
Risiken, Verelendung und Desintegration 
zu vermeiden und Drogen möglichst 
schadensmindernd und verantwortungs-
bewusst zu konsumieren (Bänziger et al. 
2022: 236). Als Reaktion darauf wurde 
in den 1980er-Jahren und v. a. ab Mitte 
der 1990er-Jahre die Dreisäulenpolitik 
durch die vierte Säule der Überlebens-
hilfe – später dann als Schadensminde-
rung bezeichnet – erweitert. Diese er-
folgte als pragmatische Antwort auf die 
erfolglosen Repressionsmassnahmen.1 
Verschiedene Städte in der Schweiz wie 
Basel, Bern und Zürich führten als welt-
weit erste schadensmindernde Mass-
nahmen wie die Abgabe von sterilem In-
jektionsmaterial, Konsumräume und die 
Verschreibung von Methadon und später 
Heroin ein. Auf Anfrage der Städte und 
Kantone begann ab 1991 das Engagement 
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die Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft und der Ausstieg aus der Krimi-
nalität gelang und die Anzahl Drogen 
bedingter Todesfälle massiv gesenkt 
werden konnte.4 

Die sozialtherapeutischen Institutio-
nen zeigten sich anfänglich noch «sehr 
skeptisch» darüber, ob «Substitutions-
programme tatsächlich einen wertvollen 
therapeutischen Beitrag bei Drogen-
abhängigkeit leisten» (Manz 1987: 14). 
Vielmehr hatte Abstinenz in den sozial-
therapeutischen Institutionen «oberste 
Priorität» und wurde als «Königsweg» 
angesehen (Vuille 2017: 39). Erst in 
den Nullerjahren begannen sich diese 
Institutionen für konsumakzeptierende 
Ansätze zu öffnen und nahmen substitu-
ierte Klient:innen auf. Als ein wichtiger 
Grund sind hier die Belegungs- und 
Finanzierungsschwierigkeiten der aus-
schliesslich abstinenzorientierten Ange-
bote zu erwähnen (Eckmann 2024). 

Die konsumakzeptierende Haltung 
der Schadensminderung führte in den 
1980er- und 1990er-Jahren auch zu 
einem Perspektivenwechsel in der Be-
handlung von Personen mit Alkohol-
problemen. Nebst der traditionellen Ab-
stinenzorientierung trat nun auch eine 
Haltung hin zur Akzeptanz des Konsums: 
Das Therapieziel der Abstinenz wurde 
mit dem Ziel des «Kontrollierten Trin-
kens» ergänzt (Radke & Krebs 2008).

Ambivalentes Verständnis von 

Sucht als Krankheit

Zwar erfolgte bereits im Jahr 1968 
 die offizielle Anerkennung von Sucht als 
Krankheit, indem die Schweiz ein ent-
sprechendes deutsches Bundesgerichts-
urteil übernahm. Dennoch hatte die 
Diagnose Sucht bis 2019 grundsätzlich 
keinen sozialversicherungsrechtlichen 
Rentenanspruch begründen lassen. In 
seiner Rechtsprechung ging das Schwei-
zerische Bundesgericht davon aus, dass 
Menschen mit einer Suchtproblematik 
die Krankheitsfolgen selbst verursacht 
haben und deshalb im Rahmen der 
Schadensminderungspflicht selbst ver-
antwortlich und auch dazu fähig sind, 
die Sucht zu überwinden. Sucht als 
solche führte somit nicht zu einer ren-
tenbegründenden Invalidität, sondern 
wurde sozialversicherungsrechtlich nur 
dann relevant, wenn sie aufgrund einer 

anderen psychischen Erkrankung, z. B. 
Schizophrenie, entstanden war oder die 
Sucht eine Krankheit, z. B. Aids, oder 
einen Unfall bewirkte.5 Eine Suchtprob-
lematik wurde zwar medizinisch begrün-
det, gleichzeitig aber moralisch gedeutet. 
Diese Rechtsprechung wurde vor allem 
aus medizinischer Sicht stark kritisiert. 
Im Jahr 2019 änderte das Schweizerische 
Bundesgericht seine Rechtsprechung 
und verlangte, dass eine Leistungspflicht 
der Invalidenversicherung bei Vorliegen 
einer Sucht – wie bei anderen psychi-
schen Gesundheitsleiden – auch einem 
strukturierten Beweisverfahren zu unter-
ziehen sei (Weiss 2019; Pfiffner & Bau-
mann 2023).

Vier-Säulen-Politik als Ergebnis 

vielseitiger Kooperationen und Bot-

tom-up-Prozessen

Die Entwicklung der Vier-Säulen-Politik 
wurde u. a. durch vielseitige Koopera-
tionen verschiedener Akteur:innen aus 
dem Sozial-, Gesundheits- und Sicher-
heitsbereich inklusive privaten und 
kirchlichen Initiativen wie auch von 
Bund, Kantonen und Gemeinden ermög-
licht (Uchtenhagen 2012). Doch nicht 
nur die Zusammenarbeit zwischen den 
Professionen und Akteur:innen, sondern 
auch das Zusammenspiel und eine ge-
wisse Durchlässigkeit zwischen den ver-
schiedenen Säulen trug zur erfolgreichen 
Entwicklung der Vier-Säulen-Politik bei. 
So wurde z. B. die Dualität zwischen der 
Schadensminderung und der Drogen-
therapie verringert, indem, wie erwähnt, 
auch ein Teil der sozialtherapeutischen 
Institutionen zieloffene und konsum-
akzeptierende Unterstützung anboten 
(Baumberger & Knocks 2017). Auch der 
Dualismus zwischen den Perspektiven 
der Professionellen und der Betroffenen 
wurde infrage gestellt: Die bis anhin eher 
«paternalistisch» ausgerichteten sucht-
bezogenen Hilfen entwickelten sich zu 
einem anwaltschaftlichen Modell mit 
einer hohen Parteilichkeit für die Betrof-
fenen (Dobler et al. 2013). Auch in der 
Entwicklung und Evaluation von Mass-
nahmen wurden Betroffene einbezogen 
(Rickenbacher 2022).

Zusätzlich zu den Kooperationen 
zwischen den unterschiedlichen Pro-
fessionen und Anspruchsgruppen trug 
auch eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den Städten dazu bei, dass die 
offenen Drogenszenen geschlossen und 
Schadensminderungsangebote aufgebaut 
werden konnten. Entstanden sind die 
Initiativen somit lokal, als sogenannte 
«Bottom-Up-Prozesse» in verschiede-
nen Städten. In juristischer Hinsicht 
basierten diese zunächst auf rechtlichen 
Provisorien, deklariert als wissenschaft-
licher Versuch (Grob 2009). Die für die 
Schweiz typisch föderalistischen Struk-
turen ermöglichten, dezentral Pilotpro-
jekte wie die kontrollierte Heroinabgabe 
umzusetzen und zu evaluieren (anfäng-
lich nur in der Stadt Zürich), bevor sie 
von anderen Städten als Good Practice 
übernommen wurden – vergleichbar mit 
dem Weg, den die Schweiz aktuell mit 
den Cannabis-Pilotprojekten eingeschla-
gen hat. Diese Entwicklungen verliefen 
jedoch keineswegs linear, sondern oft wi-
dersprüchlich und von vielen politischen 
Auseinandersetzungen geprägt (Bänziger 
et al. 2023).

Optimierungs- und Weiterentwick-

lungspotenzial der suchtbezogenen 

Hilfen in der Schweiz

Der Fokus der Schweizer Suchtpolitik 
lag bis in die 1990er-Jahre auf Alkohol 
und illegalisierten Substanzen. Gegen-
wärtig streben Bund und einige Kantone 
eine umfassendere Suchtpolitik an, die 
alle psychoaktiven Produkte, inklusive 
substanzunabhängige Suchtformen, in-
tegriert und als Aufgabe verschiedener 
Politikbereiche, z. B. Sozial-, Bildungs-, 
Arbeitsmarkt-, Verkehrs- oder Wirt-
schaftspolitik, nicht nur der öffentlichen 
Gesundheit, verstanden werden  soll 
(BAG 2015: 29; vgl. auch Gesundheits-
dienste Basel-Stadt 2014). 

Zusammen mit der Nationalen Stra-
tegie Prävention nichtübertragbarer 
Krankheiten 2017 bis 2024 löste die 
Nationale Strategie Sucht (2017–2024) 
die bisherigen substanzspezifischen Na-
tionalen Programme Alkohol und Tabak 
sowie das Massnahmenpaket Drogen 
ab. Sie baut auf dem «Würfelmodell» 
der Eidgenössischen Kommission für 
Drogenfragen (EKDF) von 2006 auf, 
welches das Konzept der vier Säulen um 
die Dimension der drei Konsummuster 
«risikoarm», «problembehaftet» und 
«abhängig» erweitert und sich dabei auf 
alle, auch substanzunabhängige Sucht-
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formen, bezieht. Nebst den vier Säulen 
liegt der Fokus zudem auf vier steue-
rungsorientierten Handlungsfeldern: 
Koordination und Kooperation, Wissen, 
Sensibilisierung und Information sowie 
internationale Politik.

Beide Strategien thematisieren den 
Einfluss der sozialen Determinanten auf 
die Gesundheit und die Lebensqualität 
(BAG/GDK 2016). In der Strategie Sucht 
wird zudem unter Handlungsbedarf fest-
gehalten, dass sich bezüglich Reduktion 
der hohen Folgekosten der Sucht «die 
Herausforderung (stellt), Menschen 
gesundheitlich zu rehabilitieren und für 
ihre soziale (Wieder-)Eingliederung zu 
sorgen» (BAG 2015: 41). 

Eine «Weiterentwicklung» im Rah-
men der nationalen Strategien stellt 
auch der Lebensphasenansatz dar: Nach-
dem z. B. die Suchtprävention in der 
Vergangenheit ihren Fokus primär auf 
Kinder und Jugendliche im Schulalter 
gerichtet hatte, wird mittlerweile deren 
Wichtigkeit in allen Lebensphasen ge-
sehen. 

Die nationalen Strategiedokumente 
haben allerdings «nur» Empfehlungs-
charakter. In der Umsetzung suchtbe-
zogener Hilfen finden sie nur teilweise 
Berücksichtigung. Weder die Inhalte des 
Würfelmodells noch der Strategie Sucht 
konnten über den engeren Fachbereich 
hinaus transportiert werden (Dobler et 
al. 2013). 

Folgend soll auf einige zentrale Her-
ausforderungen in der Schweizer Sucht-
hilfe eingegangen werden.

Notwendigkeit einer differenzierten 

Indikationsstellung

Die Orientierung an Hauptproblemsubs-
tanzen entspricht einer historischen, 
fachlich jedoch überholten Auffassung. 
Eine differenzielle Indikationsstellung 
sollte sich unabhängig von der Haupt-
problemsubstanz am Schweregrad der 
Sucht beziehungsweise der sozialen 
Desintegration, dem Vorliegen von 
Komorbiditäten und den vorhandenen 
Ressourcen orientieren. Zumal der po-
lyvalente Suchtmittelkonsum bei Men-
schen, die sich wegen drogenbedingter 
Probleme behandeln lassen, weit ver-
breitet ist (EMCDDA 2021). Zudem muss 

sichergestellt werden, dass die Planung, 
die Steuerung und die Bedarfserhebung 
nicht von finanziellen Rahmenbedin-
gungen dominiert werden, sondern auf 
fachlichen Entscheidungen basieren. 
Eine kürzlich veröffentlichte Studie, die 
auf Kantonsbefragungen beruht, unter-
stützt diese Empfehlung (Stremlow et al. 
2023; Lischer et al. 2022: 25). Im Gegen-
satz zur Deutschschweiz6 finden fachlich 
orientierte Indikationsdispositive in der 
Westschweiz zunehmend an Bedeutung 
(Savary et al. 2021: 263f.).

Integrierte Ansätze bei Mehrfachbe-

lastungen

Es gilt zudem zu prüfen, ob ein integ-
raler Ansatz zukünftig nicht noch um-
fassender, über den Suchtbereich hinaus, 
konzipiert werden müsste, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Schnittstelle 
zur psychischen Gesundheit.7 Je nach 
Studie liegt die Komorbiditätsrate, also 
das gleichzeitige Auftreten einer Sucht-
erkrankung und einer psychischen Er-
krankung, bei bis zu zwei Dritteln aller 
Klient:innen mit einer Suchtdiagnose 
(Hillemacher & Bleisch 2014). Auch an-
gesichts der Zunahme von psychischen 
Problemen und Einsamkeitsgefühlen bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen8 
sollte diese Schnittstelle in zukünftigen 
Strategien und Angebotsausrichtungen 
verstärkt beachtet werden, stellen doch 
psychische Probleme nicht nur Folgen, 
sondern häufig auch Ursachen von 
Suchtverläufen dar (Tretter 2017: 37). 

Aktiv gegen Ausschluss und Diskri-

minierung

Gegenwärtig ist die Suchtthematik im-
mer noch ein Stiefkind in der (ambulan-
ten) psychiatrischen Versorgung, aber 
z. B. auch in der medizinischen Grund-
versorgung, in der Psychotherapie, in der 
Psychosomatik und in der Erziehungs- 
und Familienberatung. Entweder wird 
ein Bogen um die Betroffenen gemacht 
oder sie werden gänzlich von einem 
Hilfsangebot ausgeschlossen. So gilt z. B. 
bei psychisch belasteten Jugendlichen 
eine Suchtproblematik oft als Aus-
schlusskriterium für einen stationären 
Aufenthalt in einer Jugendpsychiatrie 
(EKSN 2024). Wichtig wäre, bereits in 

den jeweiligen Grundausbildungen (Me-
dizin, Psychologie, Soziale Arbeit etc.) 
zukünftige Fachpersonen adäquat auf 
die Suchtproblematik vorzubereiten und 
Stigmatisierungsprozessen proaktiv ent-
gegenzuwirken (Körkel 2023).

Herausforderungen bei der Finan-

zierung von Suchthilfeangeboten

Menschen mit einer Alkoholabhängig-
keit werden in der Regel einer medizini-
schen Suchtfachklinik zugewiesen, deren 
Finanzierung über das Krankenversi-
cherungsgesetz (KVG) geregelt ist. Bei 
stationärer Behandlung müssen die Kan-
tone mindestens 55 % der Kosten tragen, 
den Rest übernehmen die Krankenkas-
sen. Bei Abhängigkeit von illegalisierten 
Substanzen kann nur der Entzug über 
das KVG abgerechnet werden, jedoch 
nicht der nachfolgende Aufenthalt in 
einer stationären Entwöhnungsbehand-
lung bzw. in einer stationären Sozialthe-
rapie. Für diese müssen die Betroffenen 
oder subsidiär die Wohngemeinden, und 
damit häufig die Sozialhilfe, aufkommen 
(Gerber & Krebs 2020).

Hinzu kommt die Tendenz, ambu-
lante und stationäre Suchtbehandlungen 
stärker an medizinischen Strukturen 
auszurichten, was zur Folge hat, dass 
bisher von den Kantonen oder Ge-
meinden geleistete Aufwendungen an 
die Krankenkassen übertragen werden 
(NAS-CPD 2017). Diese Verschiebung 
der Finanzierungsschwerpunkte stellt 
insbesondere die Vergütung von nicht 
medizinischen Anbietern wie der Sozia-
len Arbeit vor Herausforderungen. Diese 
bearbeiten nicht nur suchtbezogene, 
sondern auch soziale Probleme wie Geld, 
Wohnen und Arbeit. Ihre Leistungen 
werden durch die medizinischen, über 
die KVG definierten Abrechnungsmodi 
nur unzureichend finanziert (FHNW et 
al. 2024). 

Grenzen der Subjektfi nanzierung bei 
komplexen Problematiken
Im Zuge dieser Entwicklungen hat ein 
Paradigmenwechsel stattgefunden, bei 
dem die Finanzierung zunehmend von 
objektbezogenen zu mehrheitlich sub-
jektbezogenen Modellen übergegangen 
ist: von der Finanzierung von Strukturen 
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und Einrichtungen durch die öffentli-
che Hand, die Invalidenversicherung 
oder mittels Defizitgarantien hin zur 
Finanzierung von Einzelleistungen für 
Klient:innen im Rahmen von Fall- oder 
Leistungspauschalen (EKSN 2024). Die 
Finanzierung integrierter beziehungs-
weise interprofessioneller(«bio-psycho-
sozialer») Unterstützungsleistungen 
von Menschen mit Suchtproblemen und 
ihren Angehörigen wird damit erschwert, 
denn mit der Subjektfinanzierung kön-
nen nur Leistungen abgegolten werden, 
die direkt an den Klient:innen erbracht 
werden. Aus diesem Grund stösst dieser 
Finanzierungsmodus insbesondere bei 
chronischen und komplexen Suchtprob-
lematiken rasch an seine Grenzen (Künzi 
et al. 2019): So lassen sich Netzwerk- 
und Schnittstellenarbeit beziehungs-
weise allgemein Leistungen in Abwesen-
heit der Klient:innen und generell alle 
– aus KVG-Sicht – nicht-therapeutischen 
Tätigkeiten wie z. B. niederschwellige 
Suchthilfeangebote kaum mehr ausrei-
chend finanzieren (Savary et al. 2021). 
Schon innerhalb der Suchthilfe gelingt 
die Gewährleistung einer nahtlosen Be-
gleitung der Klient:innen und die Koor-
dination der entsprechenden Leistungen 
über verschiedene Institutionen hinweg 
oft nicht. Wenn eine Person beispiels-
weise aus einer ambulanten Beratung in 
ein stationäres Setting wechselt, findet 
häufig kein Rücklauf mehr in die am-
bulante Behandlung/Begleitung statt. 
Zu einem späteren Zeitpunkt melden 
sich die Betroffenen vielleicht wieder 
bei der Suchtberatungsstelle, doch was 
dazwischen war, ist ein dunkler Fleck 
(FHNW et al. 2024). Noch schwieriger 
ist die Durchlässigkeit in angrenzende 
Systeme. Dabei wäre insbesondere 
die Zusammenarbeit mit sogenannten 
Grund- und Regelversorger:innen wie 
z. B. mit Hausärzt:innen, Sozialdienste, 
dem Migrationsbereich etc. zentral, was 
in den nationalen Strategien entspre-
chend gefordert wird. Aber auch hier 
stellen u. a. die Abrechnungsmodi eine 
Hürde dar. Dies wäre auch mit Blick auf 
die Notwendigkeit einer verbesserten 
Früherkennung und Frühintervention im 
Zusammenhang mit dem sogenannten 
«Treatment-Gap» wichtig, der Tatsache, 

dass nur eine Minderheit suchtbetroffe-
ner Menschen professionelle Hilfe in An-
spruch nimmt (bei Menschen mit einer 
Alkoholproblematik z. B. 5 bis 16 Prozent 
der Behandlungsbedürftigen) (Maffli et 
al. 2013).

Interprofessionelle Langzeitbeglei-

tung und Angebotsverfl echtung bei 

Klient:innen mit multiplen Proble-

matiken

Aufgrund des allgemein steigenden Kos-
tendrucks sowie des Prinzips des Kran-
kenversicherungsgesetzes «ambulant vor 
stationär» wurde die Behandlungsdauer 
verkürzt und vermehrt ambulante so-
wie tagesklinische Angebote aufgebaut 
(Eckmann 2024). Diese Veränderungen 
werden teils als positive Entwicklung 
hin zu einer flexiblen, modernen Sucht-
hilfe gewertet, welche die Autonomie 
und Selbstwirksamkeit der Betroffenen 
begünstigen. Für Klient:innen, die über 
eine gute Integrationsfähigkeit und über 
vielfältige Ressourcen verfügen, mag dies 
zutreffen, nicht aber für Klient:innen mit 
Mehrfachbelastungen und Integrations-
defiziten (EKSN 2024). Und genau diese 
Klient:innen-Gruppe nimmt gemäss der 
erwähnten Kantonsbefragung (Stremlow 
et. al. 2023) zu. Zusätzlich hat eine über 
zehn Jahre angelegte Längsschnittunter-
suchung in der Schweiz gezeigt, dass 
die verschiedenen Aspekte der sozialen 
Benachteiligung bei Klient:innen in am-
bulanter oder stationärer Behandlung 
zwischen 2007 und 2017 auf allen Ebe-
nen stark zugenommen haben (Labhart 
et al. 2021). Eine Stabilisierung und 
Verbesserung der Lebenssituation sowie 
die Befähigung zu einer gelingend(er)en 
Lebensführung und zur sozialen und be-
ruflichen Wiedereingliederung erfordern 
interdisziplinäre und interprofessionelle 
Hilfeleistungen über einen längeren 
Zeitraum, um einer Chronifizierung der 
Problemlagen und dem Drehtür-Effekt9 
entgegenzuwirken (FHNW et al. 2024).

Auf der Ebene von Strategiepapieren 
und Leitbildern wird die Bedeutung der 
sozialen Integration und Teilhabe für 
eine wirksame Suchthilfe, wie erwähnt, 
zunehmend erkannt, auf der Ebene 
der Angebotslandschaft sind jedoch 
weiterhin – oder sogar verstärkt – be-

deutende Lücken festzustellen: So zeigt 
die Kantonsbefragung (Stremlow et al. 
2023) einen Mangel an Angeboten der 
fortführenden Begleitung (Nachsor-
geangebote) im Bereich Wohnen (z. B. 
betreute Wohnangebote) sowie Arbeit 
und Beschäftigung auf, und dies bei 
einer Zunahme von komplexen Sucht-
verläufen. Ebenfalls weist die Studie auf 
die mangelnde Angebotsverflechtung in 
Bezug auf die fortführende Begleitung 
nach dem stationären Aufenthalt hin: 
Ca. 30 Prozent der Klient:innen nehmen 
ein suchtmedizinisches Angebot wahr, 
während nur 5 Prozent ein Angebot der 
sozialtherapeutischen ambulanten Bera-
tung aufsuchen (ebd.: 78).

Mit Lebensweltorientierung soziale 

Benachteiligung in der Zielgruppe-

nerreichung reduzieren

Es braucht zukünftig vermehrt lebens-
weltorientierte Angebote, um auch jene 
Gruppe von suchtbelasteten Menschen 
besser zu erreichen, die bisher wenig 
von den Angeboten der Suchthilfe und 
-prävention profitieren konnten. So 
fordert auch die EKSN in ihrem aktuel-
len Expert:innenbericht, Menschen mit 
sprachlichen Barrieren, wenig formaler 
Bildung, kognitiven und körperlichen 
Beeinträchtigungen und tiefem Einkom-
men sowie Menschen in prekären Situa-
tionen den Zugang zur Grundversorgung 
und Suchthilfe mittels eines zielgrup-
penspezifischen Zugangs zu erleichtern. 
Dieser gelingt zum Beispiel durch kos-
tenlose, niederschwellige, aufsuchende 
und mehrsprachige Angebote (auch im 
digitalen Raum) sowie mittels Integ-
rationsangeboten (EKSN 2024: 19-24). 
Ebensolche Empfehlungen werden ak-
tuell auch im Kontext der Zunahme und 
Verbreitung des Crackkonsums formu-
liert, so z. B. unlängst von der Schweize-
rischen Gesellschaft für Suchtmedizin 
(SSAM 2023). Gerade die lebenswelt-
orientierten Unterstützungsleistungen 
laufen jedoch Gefahr, zunehmend weg-
gespart zu werden. Ein aktuelles Beispiel 
dafür ist die Universitäre Psychiatrische 
Klinik im Kanton Bern, die beschlossen 
hat, Integrationsprogramme einzustellen 
und den klinischen Sozialdienst dras-
tisch zu verkleinern.10
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Zudem wäre es zentral, Peers und 
Selbsthilfeorganisationen stärker in die 
Suchthilfeangebote einzubinden, um 
Zugangsbarrieren zu reduzieren und 
die Behandlungslücke zu verringern. 
Im Unterschied beispielsweise zur Be-
hindertenhilfe gibt es gegenwärtig in der 
Schweiz – im Gegensatz zu den 1980er- 
und 1990er-Jahren sowie im Vergleich 
zu Deutschland − keine Vereinigung von 
suchterfahrenen Menschen, die sich 
für ihre Anliegen und Erfahrungen in 
Fachdiskursen sowie politischen und 
öffentlichen Diskussionen engagieren, 
mit Ausnahme von einzelnen Interessen-
verbänden wie z. B. der Verein «Stigmaf-
rei»11 (Lischer 2022: 8-9). 

Ausweitung der Schadensminde-

rung auf alle Suchtformen 

Während sich ursprünglich die Scha-
densminderung auf illegalisierte Sucht-
mittel bezog, enthält die Nationale 
Strategie Sucht mittlerweile das Ziel, 
schadensmindernde Ansätze auf alle 
Suchtformen auszuweiten. Als über-
geordnete Behandlungsziele in der 
Strategie Sucht werden die Förderung 
der Lebensqualität, die Eigenverantwor-
tung und die Gesundheitskompetenz 
von suchterfahrenen Menschen genannt 
(BAG 2015). Gemäss den Empfehlungen 
der EKSN (2024) soll auch die Auswei-
tung auf weitere, bisher weitgehend von 
der Schadensminderung ausgeschlossene 
Zielgruppen wie minderjährige Jugend-
liche geprüft werden (z. B. durch die Öff-
nung von Drug-Checking-Angeboten für 
Jugendliche). Auch bisher vernachläs-
sigte Settings wie der Strafvollzug sollen 
zukünftig stärker von Schadensminde-
rungsangeboten profitieren: So kritisiert 
die EKSN (ebd.: 31),12 dass gegenwärtig 
nur 15 von 106 Strafvollzugsanstalten in 
der Schweiz schadens- und risikomin-
dernde Massnahmen für Insass:innen 
mit Suchtproblemen anbieten (Chatter-
jee 2018).

Fazit

Die gegenwärtige Entwicklung mit der 
erneuten Bildung kleinerer öffentlicher 
Drogenszenen in verschiedenen Städ-
ten der Schweiz zeigt, dass die Erfolge 
der Vier-Säulen-Politik nicht als eine 
Selbstverständlichkeit angesehen wer-
den dürfen. Ein Beispiel dafür ist die 

Zunahme des Drogenkonsums in einem 
Stadtpark in Zürich, die vermutlich auf 
die Schliessung einer Kontakt- und An-
laufstelle (K+A) – ein Angebot der Scha-
densminderung – zurückzuführen ist. 
 Trotz ihrer Verdienste bietet die aktuelle 
Suchtpolitik noch deutlich Spielraum 
zur Optimierung.13 Viele Strukturen und 
die entsprechenden Finanzierungspfade 
sind bisher nicht an die fachlichen Ent-
wicklungen angepasst worden. Eine 
erfolgversprechende Entwicklung der 
Suchthilfe muss die strukturellen Fragen 
angehen, sonst verpuffen die guten und 
wegweisenden strategischen Überle-
gungen. Die konzeptuellen Grundlagen 
für die strukturellen Anpassungen sind 
im Prinzip vorhanden. Es geht nun um 
die Umsetzung und darum, ob den Be-
troffenen, Angehörigen und Fachperso-
nen Gehör geschenkt wird. Auf dieser 
Grundlage müssen die notwendigen 
strukturellen Veränderungen umgesetzt 
werden. Die Geschichte der Entstehung 
der Vier-Säulen-Politik verdeutlicht, 
dass eine solche Weiterentwicklung nur 
gelingen kann, wenn die verschiedenen 
Professionen und Akteure der Sucht-
hilfe zusammenarbeiten – insbesondere 
durch Einbezug der Betroffenen und auf 
Grundlage entsprechender Forschung 
sowie durch Kooperationen und Syn-
ergienutzung zwischen den Kantonen 
und Städten.
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Endnoten
1 2008 wurde die Vier-Säulen-Politik mit der 

deutlichen Annahme der Revision des Be-
täubungsmittelgesetz (BetmG) gesetzlich 
verankert und 2011 in Kraft gesetzt. Seither 
sind die Kantone gemäss Artikel 3g BetmG 
verpflichtet, Massnahmen zur Schadensmin-
derung zu treffen. Vgl. Bundesgesetz über 
die Betäubungsmittel und die psychotro-
pen Stoffe: https://t1p.de/o86h5, Zugriff 
02.06.2024. Jedoch erfolgt die Umsetzung 
dieser Bestimmung kantonal bis in die heuti-
gen Tage sehr unterschiedlich.

2 Z. B. der ‹Nationale Drogenausschuss›, heute 
die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpo-
litik vgl. Website der NAS-CPA:  
https://www.nas-cpa.ch/, Zugriff 02.06.2024. 
Oder die «Drogenplattform des Schweize-
rischen Städteverbandes» DSSV sowie die 
noch immer bestehende Arbeitsgruppe Zu-
sammenarbeit Sozialarbeit und Polizei SuPo: 
https://t1p.de/esoza, Zugriff 02.06.2024.

3 1994 führte die Schweiz im Rahmen einer 
gross angelegten Studie erstmals Versuche 
der ärztlich kontrollierten Heroinabgabe für 
Schwerstabhängige durch, vgl.   
https://t1p.de/xy6cr, Zugriff 14.06.2024. 

4 Vgl. z. B. für die Entwicklung der jährlichen 
Anzahl Todesfälle mit Hauptdiagnose Dro-
genkonsum von 1995-2022,    
https://t1p.de/iswtc, Zugriff 13.06.2024.

5 BGE 124 V 265 E. 1c; 99 V 28 E. 2; Urteil des 
Bundesgerichts 9C_724/2018 vom 11. Juli 
2019 E. 4.1.

6 Der Kanton Zug ist aktuell am Prüfen, ob für 
komplexe Fälle eine solche Abklärungsstelle 
eingerichtet werden soll (Bärtschi, Tarnutzer 
und Stremlow 2024: 35).

7 Des Weiteren müsste aber auch die Dual-
problematik Sucht und prekäre finanzielle 
Situation miteinbezogen werden, und damit 
verbunden ist ebenfalls die Empfehlung, 
dass eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Suchthilfe und Budget-/ Schuldenberatung 
anzustreben ist (Dachverband Budgetbera-
tung Schweiz et al. 2024).

8 Während im Jahre 2017 5 Prozent der Wohn-
bevölkerung ab 15 Jahren in der Schweiz von 
Einsamkeitsgefühlen berichteten, so waren 
es 2022 fast dreimal so viel (14 Prozent) und 
dies insbesondere bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen (15- bis 24-jährige Frauen: 
32 Prozent, 15- bis 24-jährige Männer 22 
Prozent) (Peter et al. 2023).

9 Der Drehtür-Effekt beschreibt das Phä-
nomen, dass Patient:innen nach einer 
Entlassung aus einer Klinik schnell wieder 
rückfällig werden und erneut stationäre Hilfe 
benötigen.

10 Vgl. die Medienmitteilung von Avenir Social 
und SAGES vom 24.01.2024,     
https://t1p.de/5493u, Zugriff 10.04.2024.

11 Vgl. Website von stigmafrei:   
http://stigmafrei.ch, Zugriff 14.06.2024. 

12 Gemäss der Verordnung über die Be-
kämpfung übertragbarer Krankheiten des 
Menschen beziehungsweise der Epidemien-
verordnung müssten Institutionen des Frei-
heitsentzugs allen Personen in ihrer Obhut 
den Zugang zu geeigneten Massnahmen 
zur Verhütung übertragbarer Krankheiten 
gewährleisten, insbesondere einen be-
darfs- und situationsgerechten Zugang zu 
geeigneten Mitteln und Therapien, wie u. a. 
steriles Injektionsmaterial und Opioid-Ago-
nisten-Therapie.

13 Vgl. dazu einen Beitrag auf dem Gesundheits-
blog der Universität Zürich vom 28. Mai 2024: 
https://t1p.de/bexfe, Zugriff 14.06.2024.
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